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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
Bundestag beschließt Senkung der 
Luftverkehrsteuer 

Der Bundestag hat am Donnerstag, 21. Mai 2026, die 
Rücknahme der zum 1. Mai 2024 auf Betreiben der 
Ampelkoalition vorgenommene Erhöhung der 
Luftverkehrsteuer beschlossen. 

Hintergrund 

Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung 
des Luftverkehrsteuergesetzes (21/5688), 21/6024) hatte der Finanzausschuss 

eine Beschlussempfehlung (21/6069) abgegeben, nachdem er den Gesetzentwurf 

am 20. Mai ohne Änderungen angenommen hatte. Vom Haushaltsausschuss lag 

ein Bericht gemäß Paragraf 96 der Geschäftsordnung des Bundestages zur 

Finanzierbarkeit (21/6070) vor.  

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 21. Legislaturperiode sei 

als Maßnahme zur steuerlichen Entlastung von Luftverkehrsunternehmen unter 
Finanzierungsvorbehalt vereinbart, die zum 1. Mai 2024 vorgenommene Erhöhung 

der Steuersätze des Luftverkehrsteuergesetzes zurücknehmen zu wollen, heißt es 

in dem Entwurf. Dies werde durch die Absenkung der gesetzlichen Steuersätze des 

Luftverkehrsteuergesetzes zum 1. Juli 2026 „auf das Niveau der gesetzlichen 

Luftverkehrsteuersätze vor dem 1. Mai 2024“ umgesetzt. 

Der Beschluss sieht vor, die Steuersätze für Kurz-, Mittel- und Langstrecken 

zwischen 2,50 Euro und 11,40 Euro je Fluggast zu senken. Konkret bedeutet das: 

• Bei Kurzstrecken: von 15,53 Euro auf 13,03 Euro. 

• Bei Mittelstrecken: von 39,34 Euro auf 33,01 Euro. 

01 

Fundstelle 
Bundestag on-

line und Bundesregie-

rung online, Pressemit-

teilungen vom 21. Mai 

2026. 

https://dserver.bundestag.de/btd/21/056/2105688.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/060/2106024.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/060/2106069.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/060/2106070.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw21-de-luftverkehrsteuer-1174746
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw21-de-luftverkehrsteuer-1174746
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/senkung-luftverkehrsteuer-2418542
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/senkung-luftverkehrsteuer-2418542
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• Bei Langstrecken: von 70,83 Euro auf 59,43 Euro. 
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 28. Mai 2026 

Zur Anwendung von § 50d Abs. 1 Satz 11 EStG 
i.d.F. des Amtshilferichtlinie-
Umsetzungsgesetzes auf Ausschüttungen an eine 
US-amerikanische sogenannte S-Corporation 

Einer US-amerikanischen sogenannten S-Corporation, die in den Vereinigten Staa-

ten von Amerika (USA) infolge der Ausübung des steuerlichen Wahlrechts wie eine 

Personengesellschaft behandelt wird, aus deutscher Sicht aber eine Kapitalgesell-

schaft ist, steht als nutzungsberechtigter Gesellschaft für die Ausschüttungen einer 

deutschen Kapitalgesellschaft das sogenannte Schachtelprivileg nach Art. 10 Abs. 

3 DBA-USA 1989/2008 zu, soweit die von der Gesellschaft bezogenen Einkünfte in 

den USA bei ihren in den USA ansässigen Gesellschaftern wie Einkünfte dort An-

sässiger besteuert werden (Bestätigung des Senatsurteils vom 26.06.2013 - I R 

48/12, BFHE 242, 195, BStBl II 2014, 367). 

Daran ändert § 50d Abs. 1 Satz 11 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Amts-

hilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes materiell-rechtlich nichts. Aus der Anwendung 

der Vorschrift auf die Ausschüttungen an eine S-Corporation ergibt sich lediglich, 

dass nicht diese selbst, sondern deren Gesellschafter den Anspruch auf Erstattung 

der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer gegenüber dem Bundes-

zentralamt für Steuern geltend zu machen haben. 

Urteil vom 11. März 
2026, I R 13/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610105/
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Kein Differenzkindergeld für im anderen 
Mitgliedstaat wohnende Kinder, wenn der 
Elternteil in Deutschland nur 
Vermögenseinkünfte erzielt 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung im Sinne des § 21 des Einkommen-

steuergesetzes (EStG) sind keine Einkünfte aus Beschäftigung oder selbständiger 

Erwerbstätigkeit im Sinne der Art. 1 Buchst. a und b, Art. 68 Abs. 1 Buchst. a der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004. 

Der Anspruch auf Differenzkindergeld ist gemäß Art. 68 Abs. 2 Satz 3 der Verord-

nung (EG) Nr. 883/2004 ausgeschlossen, wenn die Familie mit dem Kind in einem 
anderen Mitgliedstaat lebt, dieser niedrigere Familienleistungen als die Bundesre-

publik Deutschland erbringt und ein deutscher Kindergeldanspruch allein darauf be-

ruhen würde, dass der Antragsteller wegen Einkünften gemäß § 21 EStG als unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtig (§ 1 Abs. 3 EStG) behandelt wird. 

Zur Passivierung von Verbindlichkeiten im 
Insolvenzverfahren 

Ein Verzicht des Gläubigers auf die Anmeldung seiner Forderung zur Insolvenztab-

elle löst weder handels- noch steuerbilanziell ein Passivierungsverbot für den 

Schuldner aus. 

Entnahme von elektrischem Strom zur 
Oberflächenveredlung von Metall 

Die Entnahme von elektrischem Strom zur Oberflächenveredlung (hier: Härten) von 

Metall durch Plasmanitrieren ist nach § 9a Abs. 1 Nr. 3 des Stromsteuergesetzes 

begünstigt. 

Urteil vom 15. Januar 
2026, III R 7/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 21. April 
2026, IX R 34/24 
Zum Urteil. 

Beschluss vom 24. Feb-
ruar 2026, VII R 15/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610106/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610109/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610107/
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Verdecktes Leistungsentgelt in der 
Beitragsordnung eines Lohnsteuerhilfevereins 

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Steuerberatungsgesetzes untersagt eine leistungsbe-

zogene Ausgestaltung der Mitgliedsbeiträge nach Art einer Gebührenordnung. 

Die Beratungsleistungen sind allein über Mitgliedsbeiträge zu finanzieren; diese 

dürfen nicht als verdecktes Leistungsentgelt ausgestaltet sein. 

Werden in der Beitragsordnung eines Lohnsteuerhilfevereins Grundeigentum und 

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung unbebauter und bebauter Grundstü-

cke bei der Beitragsbemessung doppelt berücksichtigt, kann dies ein verdecktes 

Leistungsentgelt darstellen. 

Steuerfreiheit einer von den USA 
versorgungshalber gewährten 
Invaliditätsentschädigung 

Das in § 3 Nr. 6 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) enthaltene Tatbe-

standsmerkmal "aus öffentlichen Mitteln" ist nicht auf inländische Mittel beschränkt, 
sondern erfasst auch ausländische Mittel. 

Eine Invaliditätsentschädigung, die ein ehemaliger Angehöriger der Streitkräfte der 

Vereinigten Staaten von Amerika für eine im Dienst erlittene Beschädigung erhält, 

ist nach § 3 Nr. 6 EStG steuerfrei. 

Kein Anspruch auf Entschädigung während des 
Ruhens des Verfahrens 

Eine Streitverkündung ist im Anwendungsbereich der Finanzgerichtsordnung un-

statthaft. Das gilt auch für Entschädigungsklageverfahren in der Finanzgerichtsbar-

keit. 

Einen Anspruch auf Entschädigung wegen unangemessener Verfahrensdauer nach 

§ 198 des Gerichtsverfassungsgesetzes hat nur, wer selbst Verfahrensbeteiligter 

Beschluss vom 24. Feb-
ruar 2026, VII R 18/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 23. April 
2026, X R 29/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 25. Februar 
2026, X K 2/25 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610108/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610111/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610110/
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dieses Verfahrens ist oder war. Die Haftung ist auf den Rechtsträger des Gerichts 

beschränkt, bei dem dieses Verfahren geführt wurde. 

Hat das Finanzgericht (FG) ein Klageverfahren im Hinblick auf ein beim Bundesfi-

nanzhof anhängiges Revisionsverfahren zum Ruhen gebracht, kann daher eine ver-

zögerte Erledigung jenes Revisionsverfahrens dem FG und seinem Rechtsträger 

entschädigungsrechtlich nicht zugerechnet werden. 

Dadurch entsteht keine Rechtsschutzlücke. Hat das Gericht ein Verfahren zum Ru-

hen gebracht, kann ein Verfahrensbeteiligter gleichwohl jedenfalls bei unvorherge-

sehen langer Dauer des Bezugsverfahrens auf die Beendigung der Verfahrensruhe 

hinwirken. 
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Rechtsprechung im Blog 
Vergütung für die Fortführung des 
Geschäftsführeramts beim Verkauf von 
Geschäftsanteilen an einer Kapitalgesellschaft - 
Abgrenzung zwischen Veräußerungspreis und 
Arbeitslohn 

Ob ein anlässlich der Veräußerung eines Anteils an einer Kapi-
talgesellschaft gezahlter (Teil-)Betrag für die Fortführung der 
Geschäftsführertätigkeit durch den veräußernden Gesellschaf-
ter den Einkünften aus § 17 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) oder denjenigen aus § 19 EStG zuzuordnen ist, be-
stimmt sich danach, zu welcher Einkunftsart der engere wirt-
schaftliche Veranlassungszusammenhang besteht. Dies hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschie-
den. 

Sachverhalt 

Streitig ist, ob ein Teil eines anlässlich der Veräußerung von Anteilen an einer Kapi-

talgesellschaft gezahlten Kaufpreises den Einkünften gemäß § 19 des Einkommen-

steuergesetzes (EStG) zuzuordnen ist. 

Der Kläger war zu 50 % an der GmbH (X GmbH) beteiligt und zugleich deren Ge-

schäftsführer. Er bezog ein jährliches Geschäftsführergehalt von 180.000 € zuzüg-

lich Weihnachtsgeld von 8.000 € und Tantieme. Die übrigen Geschäftsanteile hielt 

Herr B, der ebenfalls Geschäftsführer der Gesellschaft war. 

Im Streitjahr veräußerten der Kläger und B ihre Anteile an der X GmbH an die … (Y 

GmbH). Der Kaufpreis von 4,5 Mio. € entfiel zur Hälfte auf die Beteiligung des Klä-

gers. 

Bestandteil des Kaufpreises war ein Betrag von 1,25 Mio. €, den der Kläger und 

B --jeweils zur Hälfte (= 625.000 €)-- für die Fortsetzung der Geschäftsführung der 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 3. März 

2026 (IX R 1/25), veröf-

fentlicht am 21. Mai 2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Ur-

teils finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610104/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/254779/taxation-of-compensation-for-continuing-to-serve-as-managing-director-after-sale-of-gmbh-shares/
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X GmbH über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach dem Anteilskauf er-

hielten. Diese Zahlung stand unter dem Vorbehalt anteiliger Erstattung bei vorzeiti-

ger Beendigung der Geschäftsführertätigkeit. Zur Besicherung eines Erstattungsan-

spruchs hatten der Kläger und B jeweils eine Bankbürgschaft zu stellen. 

Das im Zuge des Anteilskaufvertrags neu vereinbarte Geschäftsführergehalt des 

Klägers betrug jährlich 140.000 € zuzüglich Tantieme und eines monatlichen Alters-

versorgungszuschusses von 240 €. 

In der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr erfasste der Kläger für die Ver-

äußerung der Geschäftsanteile einen nach Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 

gemäß § 17 EStG steuerpflichtigen Gewinn von 1.005.852 €. Dieser Gewinn bein-

haltete die für die Fortführung der Geschäftsführung gezahlten 625.000 €. Die für 
die Bürgschaftsgestellung insgesamt anfallenden Avalprovisionen zog der Kläger 

als Veräußerungskosten ab (18.767 €). 

Das Finanzamt ordnete die Zahlung der 625.000 € den Einkünften aus nichtselb-

ständiger Arbeit zu. Die Avalprovision berücksichtigte das FA nur im Umfang der im 

Streitjahr tatsächlich geleisteten Zahlungen (3.143 €) als Werbungskosten bei den 

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Köln hatte keinen Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgeho-

ben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht 

zurückverwiesen. 

Das FG hat ohne ausreichende Tatsachenfeststellungen entschieden, dass der von 

der Y GmbH an den Kläger gezahlte Betrag von 625.000 € den Einkünften aus 

nichtselbständiger Arbeit zuzuordnen ist  

Ob ein anlässlich der Veräußerung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft ge-

zahlter (Teil-)Betrag für die Fortführung der Geschäftsführertätigkeit durch den ver-

äußernden Gesellschafter den Einkünften aus § 17 des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) oder denjenigen aus § 19 EStG zuzuordnen ist, bestimmt sich danach, zu 

welcher Einkunftsart der engere wirtschaftliche Veranlassungszusammenhang be-

steht. 
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Entscheidend ist hierbei, ob der im Kaufvertrag zusätzlich vereinbarten Leistung 

eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukommt. 

Ist dies nicht der Fall, handelt es sich bei dem hierfür gezahlten Betrag um einen 

unselbständigen Teil des Veräußerungspreises im Sinne von § 17 Abs. 2 EStG (An-

schluss an Senatsurteil vom 20.07.2018 - IX R 31/17, Rz 13). 

Die Qualität und Stabilität des Managements ist in der Regel ein den Wert der Kapi-

talgesellschaft beeinflussender Faktor und damit ein unselbständiger Kalkulations-

faktor für die Bildung des Kaufpreises für die Beteiligung. 

Die Würdigung der Vorinstanz verletzt insoweit Denkgesetze, als sie es für uner-

heblich hält, dass das Management einer Gesellschaft im Regelfall ein den Wert 

der Kapitalgesellschaft beeinflussender Faktor ist. 

Die vom FG hervorgehobene rechtliche und tatsächliche Verknüpfung der Zahlung 

des Teilbetrags von 625.000 € mit der Fortführung der Geschäftsführertätigkeit ist 

kein geeigneter Gesichtspunkt für eine Zuordnung zu den Einkünften aus nichtselb-

ständiger Arbeit. 

Für die Frage des vorrangigen Veranlassungszusammenhangs zu den beiden in 

Betracht zu ziehenden Einkunftsarten ist vielmehr entscheidend, ob die Y GmbH als 

Käuferin diese Zahlung dem Kläger als Gegenleistung für den in dem übertragenen 

Geschäftsanteil ruhenden Unternehmenswert der X GmbH oder als Frucht seiner 

fortzuführenden Arbeit als deren Geschäftsführer gezahlt hat. 

Hierbei hätte das FG --losgelöst von der Stellung des Klägers als Geschäftsführer 

der X GmbH-- berücksichtigen müssen, dass die Qualität und Stabilität des Mana-

gements eines erworbenen Unternehmens für den Käufer im Regelfall ein unselb-

ständiger Kalkulationsfaktor im Rahmen der Gesamtpreisbildung ist und somit re-
gelmäßig in dem erworbenen Geschäftswert aufgeht. 

Diese Erkenntnis lag bereits deshalb nahe, da der Geschäftsführer der Y GmbH, 

der Zeuge Herr …, nachvollziehbar bekundet hatte, dass die Y GmbH die Ge-

schäftsanteile ohne weitere Bindung des Klägers und B an das Unternehmen nicht 

erworben hätte, da andernfalls der beabsichtigte Knowhow-Transfer nicht ermög-

licht worden wäre. 
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Darüber hinaus fehlt eine Würdigung des FG, ob die Y GmbH dem Kläger den Be-

trag von 625.000 € auch dann gezahlt hätte, wenn er nicht selbst, sondern ein nicht 

kapitalmäßig beteiligter Dritter Geschäftsführer der X GmbH gewesen wäre und die-

ser sich zur weiteren Mitarbeit verpflichtet hätte oder --andersherum gewertet-- die 
streitige Zuwendung auch erhalten hätte, wenn er nicht zugleich veräußernder Ge-

sellschafter gewesen wäre. 

Rechtsfehlerhaft ist auch die Würdigung des FG, es liege kein das Arbeitsverhältnis 

überlagernder Veranlassungszusammenhang mit den Einkünften nach § 17 EStG 

vor, weil der Anteilskaufvertrag in Bezug auf den Teilbetrag von 625.000 € nicht 

selbständig und losgelöst von dem Arbeitsverhältnis habe bestehen können. 

Die tatsächlichen Feststellungen des FG tragen auch nicht dessen Würdigung, 
dass es sich bei den Aufwendungen für die Avalprovision um Werbungskosten ge-

mäß § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit han-

delt. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Zahlung des Betrags von 625.000 € Ar-

beitslohn darstellen würde.  

Zur Einkunftserzielungsabsicht bei Vermietung 
eines Flugzeugs mittels eines Vercharterers trotz 
siebenjähriger Verlustperiode bei 
anschließendem Verkauf 

Das Finanzgericht Düsseldorf hatte sich mit der Frage zu be-
fassen, ob in den Streitjahren 2012 bis 2014 ein Flugzeug mit 
Einkunftserzielungsabsicht vermietet wurde und dementspre-
chend die entstandenen Verluste steuerlich zu berücksichtigen 
waren. 

Sachverhalt 

Der Erblasser der Kläger erwarb im Jahr 2006 ein Cessna Privatflugzeug des Bau-

jahres 1990 für sechs bis neun Passagiere. Das Flugzeug hielt er im Privatvermö-

gen. Zur Finanzierung schloss er ein Bankdarlehen ab. 

Die Vercharterung des Flugzeugs erfolgte zunächst über eine professionelle Ver-

chaterergesellschaft (2006 bis 2011) und nach deren Insolvenz über eine andere 

Fundstelle 
Finanzgericht Düsseldorf, 

Urteil vom 21. Januar 

2026 (9 K 1503/24 E,F); 

rkr., siehe den Newsletter 

April 2026 des Finanzge-

richts. 
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Gesellschaft. Es sind stets Verluste aus der Vermietungstätigkeit für den Erblasser 

entstanden. Im Jahr 2014 wurde das Flugzeug verkauft. 

Das beklagte Finanzamt vertrat die Auffassung, dass keine Überschusserzielungs-

absicht bestanden habe. Insbesondere die nachträglich erstellte Prognoserechnung 

stelle kein objektives Merkmal dar, welches auf eine Überschusserzielungsabsicht 

schließen lasse. Die Verträge mit den Chartergesellschaften seien auf Dauer nicht 

geeignet gewesen, einen Überschuss zu erzielen. 

Richterliche Entscheidung 

Das Finanzgericht Düsseldorf gab der Klage statt. 

Nach Abwägung aller Umstände bejahte es die Einkunftserzielungsabsicht, sodass 

die Verluste steuerlich zu berücksichtigen seien. Die Flugzeugvermietung sei nicht 

dem typischen Hobbybereich zuzuordnen. Vielmehr sei sie durch die Einschaltung 

der Verchaterer professionell betrieben. Der Erblasser selbst habe auch über keine 

Pilotenlizenz verfügt und das Flugzeug nicht für Urlaubs- oder Freizeitzwecke ge-

nutzt. Persönliche Beweggründe, insbesondere Steuersparmotive oder Repräsenta-

tionsabsichten, ließen sich für den Senat nicht feststellen. 

Die Hinnahme der Verluste sei wirtschaftlich begründbar, insbesondere angesichts 

der Weltfinanzkrise ab 2007, des Wechsels des Vercharterers und des späteren 

Verkaufsentschlusses. Die nachträglich erstellte Prognoserechnung über einen 

Zeitraum von dreißig Jahren zeige im Übrigen auch einen positiven Totalüber-

schuss. Flugzeuge könnten bei regelmäßiger Wartung viele Jahrzehnte einsatzfä-

hig bleiben, sodass der gewählte Prognosezeitraum nicht zu beanstanden gewesen 

sei. 

Die Revision wurde nicht zugelassen. Das Urteil ist rechtskräftig. 
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Business Meldungen 

Schon dabei? Die PwC Legal & Tax Function Survey 2026 nimmt Fahrt auf! 

Die Resonanz auf unsere Legal & Tax Function Survey 2026 ist beeindruckend: 

Über 700 Anmeldungen und bereits zahlreiche teilnehmende Unternehmen aus den 

unterschiedlichsten Branchen liefern wertvolle Datenpunkte, die schon jetzt klare 

Trends erkennen lassen.  

Hinweis: Die Befragung läuft noch – die folgenden Zahlen sind vorläufige Zwischen-

ergebnisse.  

Ein erster Blick in die vorläufigen Erkenntnisse:  

• ALSP auf dem Vormarsch: 28 % der Teilnehmenden wollen künftig stärker 

mit Alternative Legal Service Providern (ALSP) arbeiten – und kein einziges 

Unternehmen plant bisher, weniger auf sie zurückzugreifen. Gleichzeitig 
wollen 22 % die Zusammenarbeit mit Top-Tier-Kanzleien reduzieren.  

• Die meistgenutzten Tools: Im Schnitt setzen die Teilnehmenden bereits 

auf Legal-Research-Datenbanken (66 %), Dokumentenmanagement-Sys-

teme (55 %) und virtuelle Datenräume (45 %). Die größten Wachstumstrei-

ber sind dagegen Legal-Chatbot-Assistenten (38 % geplant), Legal-Task-

Automation (34 %) sowie automatisierte Vertrags- und Dokumentenerstel-

lung (32 %).  

• Das Legal-Tech-Budget steigt, der Headcount nicht: 64 % planen ihr Le-

gal-Tech-Budget zu erhöhen, aber nur 21 % planen zusätzlich Lawyer-

FTEs. 

 Warum jetzt teilnehmen? 

• Werden Sie Teil eines funktionsübergreifenden Marktvergleichs, auf den 

sich Entscheider:innen in ganz Deutschland berufen werden. 

• Exklusiver Zugriff auf Benchmarks über unsere Corporate Operations Archi-

tect Platform, die nach dem Befragungszeitraum live geht. 

Jetzt teilnehmen! Er-

fahren Sie mehr und er-

halten Sie Zugriff auf die 

Fragebögen: 

  

Klicken Sie hier. 

https://www.pwc.de/en/steuern/pwc-legal-tax-function-survey.html
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• Anonymisierte, aggregierte und datenbasierte Antworten auf strategischen 
Fragen. 

• Die Studie wird unterstützt durch einen Fachbeirat aus über 50 Inhouse-Ex-

pert:innen führender Unternehmen. 
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Service 

 

Transfer Pricing: Wie sag ich’s meinem Prüfer? 
Webinar-Reihe, 15.06.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/Transfer-Pricing
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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